
Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
Der Beitrag befasst sich mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz als
speziellem Befristungsrecht in der Wissenschaft. Dieses steht nach einer
Evaluation im Jahr 2022 nun erneut zur Reform an. Behandelt werden die
Entwicklung des Gesetzes, seine Inhalte und die dahinterstehende recht-
liche Systematik sowie unterschiedliche spezifische Interessen der Betei-
ligten. Der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Reformvorschlag folgt
ein kurzer Ausblick.
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1. Relevanz

Unter der Abkürzung WissZeitVG regelt das „Gesetz über be-
fristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft“ oder im Kurzti-

tel: Wissenschaftszeitvertragsgesetz, „wie die Arbeitsver-
träge für das wissenschaftliche und künstlerische Personal
an staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen
zeitlich befristet werden können, welche Voraussetzungen
dafür erfüllt sein müssen und wo die Grenzen der Befristung
sind“ (BMBF, 2023a). Insoweit ist dieses Regelwerk im Hoch-
schulbetrieb für die ersten Berufsjahre von Promovierenden
und Postdocs von entscheidender Bedeutung.
Schon vor Inkrafttreten des Gesetzes wurden, erst recht
aber seit diesem Zeitpunkt (am 18. April 2007) werden die
damit verbundenen Regelungen und Festlegungen intensiv
diskutiert und haben bereits zu verschiedenen Änderungen
geführt. Auch aktuell steht wieder eine Reform an, die An-
lass zum vorliegenden Beitrag gibt. Weitgehend einig ist
man sich nur darin, dass die Arbeitsbedingungen für
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
nach wie vor Verbesserungen bedürfen. Kurzlaufende Be-
fristungen, Kettenverträge, Planungsunsicherheit sowie
fehlende Karriereperspektiven sind nicht nur für die Betrof-
fenen eine teils schwere Hypothek; sie stellen auch einen
nicht unerheblichen Wettbewerbsnachteil für den Wissen-
schaftsstandort Deutschland dar.
Zwar existieren grundsätzlich durchaus gute Gründe dafür,
mit dem WissZeitVG den Besonderheiten der wissen-
schaftlichen Arbeitswelt Rechnung zu tragen und in der
Phase der Qualifizierung junger Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler befristete Arbeitsverhältnisse in Abhängig-
keit von deren Ausgestaltung zuzulassen. Die Ausgangs-
idee ist, dass mit der Befristung eines Teils der an Wissen-
schaftseinrichtungen verfügbaren Stellen dieser Anteil
nach jedem einzelnen „Qualifikationsdurchlauf“, wenn die
Absolventin oder der Absolvent mithin erfolgreich im Wis-
senschaftssystem bzw. in der freien Wirtschaft untergekom-
men sind, möglichst rasch wieder nachrückenden Aspirant-
innen und Aspiranten angeboten werden kann.
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Doch genau hier beginnt die Schwierigkeit, treffen an die-
ser Stelle doch so viele unterschiedliche Verantwortlichkei-
ten, Gestaltungsoptionen und Imponderabilien aufeinan-
der, dass sich die Befristungspraxis und ihre Zielkompatibi-
lität im Vergleich der Bundesländer, Hochschulen und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen höchst hetero-
gen ausnehmen. Damit aber geht einher, dass – aus der be-
stehenden Unübersichtlichkeit heraus – auch immer wieder
neu unnötige Erschwernisse für Betroffene resultieren.
Hierbei spielen Überlappungen der Regelungskompetenzen
von Bund und Ländern, teils unklare und variierende Ent-
scheidungsspielräume der einzelnen Wissenschaftseinrich-
tungen, höchst unterschiedliche Bedingungen auf den
Teilarbeitsmärkten der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen
sowie Besonderheiten in deren jeweiliger Qualifizierungs-
tradition eine Rolle. So handelt es sich zwar einerseits
„nur“ um eine spezielle, vom allgemeinen Arbeitsrecht ab-
weichende Regelung für den Wissenschaftsbetrieb. Ande-
rerseits zeigt die nähere Befassung mit dem WissZeitVG
rasch, wie verflochten mit zahlreichen anderen Komponen-
ten des insgesamt hochkomplexen Wissenschaftssystems es
de facto ist.
Nach einem kurzen Überblick über die Genese des Gesetzes
sollen im Folgenden wesentliche Argumentationslinien sei-
ner Begründung und Kritik sowie der aktuellen Reformde-
batte nachgezeichnet werden. Ein kurzer Ausblick rundet
den Beitrag ab.

2. Genese, Inhalt und Kritik des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes

Das zum 18. April 2007 in Kraft getretene WissZeitVG löste
als spezielles Befristungsrecht für Arbeitsverträge in der
Wissenschaft die im Hochschulrahmengesetz enthaltenen
Vorgängerregelungen ab. Geregelt werden Befristungs-
grundlagen für die Arbeitsverhältnisse des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals an deutschen
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen. Damit handelt es sich um ein Spezialgesetz gegen-
über dem im allgemeinen Arbeitsrecht geltenden Teilzeit-
und Befristungsgesetz (TzBfG).
Befristete Arbeitsverhältnisse bedürfen in Deutschland zu
ihrer Wirksamkeit stets einer gesetzlichen Grundlage. Die
wichtigste Befristungsgrundlage des WissZeitVG ist die so
genannte „12-Jahres-Regelung“ (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG),
die den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit dem Ziel
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung
grundsätzlich bis zu einer zeitlichen Höchstdauer von in
der Regel 12 Jahren ermöglicht. Übergeordneter Grund ist
die wissenschaftliche oder künstlerische Qualifizierung. Als
weitere Befristungsgrundlage ermöglicht das Gesetz dane-
ben die so genannte Drittmittelbefristung (§ 2 Abs. 2 Wis-

sZeitVG). Auf ihrer Basis kann wissenschaftliches und
künstlerisches Personal auch unabhängig von der 12-Jah-
res-Regelung unter bestimmten Voraussetzungen befristet
in Drittmittelprojekten beschäftigt werden. Für studenti-
sche Hilfskräfte gelten gesonderte Befristungsregelungen.
Die im Alltag häufig verwendete Bezeichnung „12-Jahres-
Regelung“ leitet sich mithin aus der gesetzlichen Höchst-
befristungsdauer zur Qualifizierung von insgesamt 12 Jah-
ren ab. De facto wird die Qualifikationszeit jedoch in zwei
Abschnitte aufgeteilt, zwischen denen der Abschluss der
Promotion eine Zäsur bildet. Die zulässige Höchstbefris-
tungsdauer vor der Promotion beträgt sechs Jahre. Nach
der Promotion sind weitere sechs Jahre befristeter Beschäf-
tigung möglich. Für den Bereich der Medizin (einschließ-
lich der Tiermedizin) gilt aufgrund der sich anschließenden
fachärztlichen Ausbildung eine verlängerte, maximal neun-
jährige Befristung in der Nachpromotionszeit.
Damit Personen, die ihre Promotion schnell abschließen,
nicht benachteiligt werden, sieht das WissZeitVG vor, dass
sich die zulässige Höchstbefristungsdauer in der Nach-
promotionszeit um Zeiten verlängert, die vor der Promotion
nicht verbraucht wurden. Als „ersparte“ Vorpromotionszei-
ten gelten Beschäftigungszeiten vor der Promotion und
Promotionszeiten, die ohne Beschäftigung insgesamt weni-
ger als sechs Jahre betragen haben. Hat daher z.B. eine
wissenschaftliche Mitarbeiterin innerhalb von drei Jahren
promoviert, verlängert sich deren zulässige Höchstbefris-
tungsdauer nach der Promotion um drei auf insgesamt
neun Jahre. Daneben enthält das WissZeitVG bestimmte
Verlängerungstatbestände der insgesamt zulässigen
Höchstbefristungsdauer. So verlängert sich diese z.B. bei
der Betreuung von Kindern unter 18 Jahren um zwei Jahre
pro Kind („familienpolitische Komponente“). Das bedeute-
te etwa für eine Wissenschaftlerin mit zwei von ihr betreu-
ten Kindern eine insgesamt zulässige Höchstbefristungs-
dauer von 16 anstatt 12 Jahren.
Die zulässige Höchstbefristungsdauer bildet die zeitliche
Höchstgrenze für befristete Arbeitsverträge zur wissen-
schaftlichen Qualifizierung. Sie läuft auch bei einem
Wechsel an eine andere deutsche Hochschule oder For-
schungseinrichtung weiter. Ein individueller Rechtsan-
spruch auf so viele Verträge, dass die zulässige Höchstbe-
fristungsdauer vollständig ausgeschöpft wird, besteht
nicht. Das WissZeitVG regelt auch nicht, wie lang die ein-
zelnen befristeten Arbeitsverträge im Rahmen der
Höchstbefristungsdauer laufen müssen; es macht ledig-
lich die Vorgabe, dass die Vertragslaufzeit der angestreb-
ten Qualifizierung angemessen sein muss. Der Begriff der
Qualifizierung wird dabei weit ausgelegt und umfasst all-
gemein die Erlangung wissenschaftlicher und künstleri-
scher Kompetenz für eine Tätigkeit innerhalb und außer-
halb der Hochschule.
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Auf die zulässige Höchstbefristungsdauer angerechnet wer-
den alle befristeten Arbeitsverhältnisse mit mehr als einem
Viertel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit mit
einer deutschen Hochschule oder Forschungseinrichtung,
Beamtenverhältnisse auf Zeit und Privatdienstverträge mit
einzelnen Hochschulmitgliedern. Dies gilt auch für Verträ-
ge, die auf anderen Vorschriften als dem WissZeitVG beru-
hen, soweit in deren Rahmen wissenschaftliche oder künst-
lerische Tätigkeit erbracht wurde. Wird während eines nach
der „12-Jahres-Regelung“ abgeschlossenen Arbeitsvertrags
Mutterschutz oder Elternzeit genommen oder liegt ein an-
derer gesetzlich geregelter Verlängerungsgrund vor, sieht
das WissZeitVG auch hier einen Rechtsanspruch auf ent-
sprechende Verlängerung des Vertrags vor. Eine so begrün-
dete Vertragsverlängerung wird dann nicht auf die zulässi-
ge Höchstbefristungsdauer angerechnet.
Die Drittmittelbefristung stellt eine von der „12-Jahres-
Regelung“ unabhängige, weitere Befristungsgrundlage für
Arbeitsverträge des wissenschaftlichen und künstlerischen
Personals dar. Sie setzt voraus, dass die Befristung über-
wiegend aus Mitteln Dritter finanziert wird, die Mittel für
eine bestimmte Aufgabe und Zeitdauer bewilligt sind und
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter überwiegend gemäß
der Zweckbestimmung der Mittel beschäftigt wird. Zudem
soll die vereinbarte Befristungsdauer dem bewilligten Pro-
jektzeitraum entsprechen. In der Praxis wechseln sich in
einer wissenschaftlichen Karriere oft Phasen der Befristung
nach der „12-Jahres-Regelung“ mit solchen von Drittmit-
telbefristungen ab. Soll ein Vertrag nach der „12-Jahres-
Regelung“ abgeschlossen werden, sind auch in der Vergan-
genheit liegende Arbeitsverträge, die auf einer Drittmittel-
befristung beruhen, auf die 12 Jahre (oder eine aufgrund
von Verlängerungsregelungen höhere Höchstbefristungs-
dauer) anzurechnen. Mit einer Drittmittelbefristung ist es
aber umgekehrt grundsätzlich möglich, auch länger als
12 Jahre beschäftigt zu werden. Im Gegensatz zur „12-Jah-
res-Regelung“ sieht die Drittmittelbefristung jedoch keinen
Anspruch auf eine Vertragsverlängerung, z.B. wegen Mut-
terschutz und Elternzeit, vor.
Das WissZeitVG stand von Beginn an immer wieder in der
Kritik. Wie wenige andere Gesetze im Wissenschaftsbereich
bewegt es sich in einem Interessenkonflikt zwischen dem
Wunsch nach größerer Planbarkeit von wissenschaftlichen
Karrieren einerseits sowie begrenzten finanziellen Mitteln
und der Notwendigkeit der Gewinnung neuen Personals im
Wissenschaftsbetrieb andererseits. Im Jahr 2011 erfolgte
die erste kritische Evaluation des Gesetzes. Dabei wurde
unter anderem ein hoher Anteil an Kurzbefristungen der
wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigten an
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen festgestellt. So seien über die Hälfte der Arbeitsver-
träge in der ersten Qualifikationsphase auf weniger als ein

Jahr angelegt (Jongmanns, 2011, S. 3). 2016 trat auch vor
diesem Hintergrund das erste Reformgesetz des WissZeitVG
in Kraft. Dieses war entsprechend stark geprägt durch Re-
gelungen zur Vermeidung von Kurzverträgen und sah eine
Evaluation der Neuerungen im Jahr 2020 vor. Diese Evalua-
tion wurde dann ab 2020 durch die Interval GmbH und das
HIS-Institut für Hochschulentwicklung durchgeführt. De-
ren 2022 herausgegebener Abschlussbericht stellt zwar Ver-
besserungen der Befristungspraxis fest, diese seien jedoch
bislang nicht durchgreifend und nachhaltig genug aus-
gefallen (vgl. Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, 2022,
S. XVI f.). Dabei bliebe unklar, inwieweit dies auch auf die
Pandemie zurückzuführen sei. U.a. erachteten rund 50 Pro-
zent der in diesem Zusammenhang befragten Personen ihre
Vertragslaufzeit für zu kurz bemessen, um das angestrebte
Qualifizierungsziel erreichen zu können (vgl. Sommer/
Jongmanns/Book/Rennert, 2022, S. XIV).
Es ist insofern nicht verwunderlich, dass das WissZeitVG
auch in seiner heutigen Fassung weiterhin in der Kritik
steht und den Gesetzgeber zu einer neuerlichen Reform
des Regelwerks bewegt hat. Besonders im Fokus steht da-
bei, dass in Deutschland Karrieren in der Wissenschaft nach
wie vor schwer planbar sind und insofern u.a. die Verein-
barkeit von Beruf und Familie unzumutbar leidet. Dabei
spielt – neben weiteren Aspekten – auch der steigende An-
teil an Drittmittelbefristungen eine Rolle.

3. Zur aktuellen Reformdebatte

Vor diesem Hintergrund legte das Bundesforschungsminis-
terium am 5. Juni 2023 einen Entwurf für eine erneute Re-
form des WissZeitVG vor (BMBF, 2023b) und leitete unter
den betroffenen Stakeholdern einen Anhörungsprozess ein.
Der Reformentwurf will das WissZeitVG an mehreren Stell-
schrauben nachjustieren.
Besonders hitzig diskutiert werden die geplanten Änderun-
gen der „12-Jahres-Regelung“. Während in der Vorpromo-
tionszeit weiterhin ein Höchstbefristungszeitraum von
sechs Jahren für befristete Arbeitsverträge zur Qualifizie-
rung zur Verfügung stehen soll, sieht der Entwurf für die
Nachpromotionszeit eine „4plus2-Regelung“ vor. D.h.
nach der Promotion soll eine Höchstbefristungsdauer von
vier Jahren, gegebenenfalls verlängert durch nicht genutz-
te Zeiten aus der Vorpromotionsphase und sonstige Verlän-
gerungstatbestände, gelten. Die Befristung in der Nachpro-
motionsphase kann dann nochmals um zwei Jahre verlän-
gert werden, allerdings nur verbunden mit einer Zielverein-
barung und der Zusage einer Dauerstelle bei Erreichen der
Ziele. Damit ist die Intention, dem wissenschaftlichen Per-
sonal früher eine planbare Karriereperspektive zu eröffnen,
erkennbar. Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass
es sich hierbei in aller Regel um eine unbefristete Mittel-
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baustelle handeln dürfte, da die Besetzung einer Professur
in der Regel ein Berufungsverfahren mit öffentlicher und
meist auch internationaler Stellenausschreibung voraus-
setzt.
Nach dem Referentenentwurf soll zudem die Befristung
eines Erstvertrags im Zeitraum vor der Promotion mindes-
tens drei, für den Erstvertrag nach der Promotion mindes-
tens zwei Jahre betragen. Damit sollen Kurzbefristungen
noch stärker als bisher bekämpft werden. Zudem soll nicht
nur die Betreuung von Kindern unter 18 Jahren, sondern
auch die Pflege naher Angehöriger künftig zu einer Ver-
längerung der insgesamt zulässigen Höchstbefristungs-
dauer um zwei Jahre pro Fall führen. Die Befristung von
Qualifikationsstellen in der Medizin soll nicht mehr über
das WissZeitVG, sondern auf dem Wege des Gesetzes über
befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung
(ÄArbVtrG) erfolgen. Studentische Hilfskräfte sollen statt
bisher bis zu 6 Jahre künftig bis zu 8 Jahre studienbeglei-
tend befristet beschäftigt werden können, ohne dass dies
zu einer Anrechnung auf die 12-Jahres-Regelung führt.
Weiterhin soll laut dem Entwurf die Möglichkeit der Tarif-
vertragsparteien, im Rahmen eines Tarifvertrags abwei-
chende Regelungen zu treffen, erweitert werden. Dies be-
trifft z.B. die Mindestvertragslaufzeit, aber auch die Schaf-
fung von weiteren Verlängerungstatbeständen. Erhebliche
Auswirkungen auf die bisher übliche Praxis der Beschäfti-
gung von wissenschaftlichem und künstlerischem Personal
in Drittmittelprojekten dürfte zudem auch der im Entwurf
vorgesehene Vorrang der Qualifizierungsbefristung vor
der Drittmittelbefristung haben. Hintergrund dieses Re-
formvorschlags sind die fehlenden Verlängerungsansprüche
drittmittelbefristeter Verträge, z.B. im Falle von Mutter-
schutz und Elternzeit im Vergleich zur 12-Jahres-Regelung.
Es soll daher zunächst die Qualifizierungsbefristung als
Rechtsgrundlage genutzt werden.
Die Übergangsfrist für zum Stichtag des Inkrafttretens der
Reform bereits beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler soll vier Jahre betragen. Bis dahin wird weiter-
hin das alte Recht gelten. Bisher existiert jedoch noch
nicht einmal ein fester Zeitplan zum Abschluss des Gesetz-
gebungsverfahrens, das sich mindestens bis weit ins Jahr
2024 hineinziehen dürfte. Bis dahin wird der vorgelegte
Reformentwurf mutmaßlich noch Änderungen erfahren,
zumal er auch regierungsintern umstritten ist. So tragen
die Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen den Entwurf
des vom Koalitionspartner FDP geführten Bundesministeri-
ums nicht mit (Lührig, 2023).
Die in der Debatte bisher auszumachenden Positionierun-
gen legen nahe, dass namentlich die „4plus2“-Regelung so-
wie der Vorrang der Qualifizierungsbefristung vor der Dritt-
mittelbefristung weiter strittig bleiben. Zumindest zeigen
sich die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten hier

besonders deutlich. Diese reichen von der Forderung nach
Entfristung möglichst direkt nach der Promotion bis zur
Anmeldung von Bedarf, auch weiterhin kürzere Verträge
anbieten zu können, z.B. bei Projekten mit privaten Dritt-
mittelgebern oder zur Überbrückung zwischen nicht naht-
los aufeinanderfolgenden Drittmittelprojekten. Kritisch
lässt sich außerdem betrachten, dass eine verlässliche Kar-
riereperspektive in der Wissenschaft nur im Zusammen-
spiel von Bund und Ländern geschaffen werden kann.
Während das WissZeitVG Bundesrecht ist, liegt die Rege-
lungskompetenz für das Hochschulrecht – und damit auch
für die Schaffung von neuen Personalkategorien, wie derje-
nigen eines Lecturers, oder die Aufstockung geeigneter
vorhandener Kategorien, wie der Juniorprofessur mit Tenu-
re Track, in der Hand der Länder. Nur wenn insofern Bund
und Länder zielorientiert zusammenarbeiten, kann eine
Zielvereinbarung mit Anschlusszusage auf eine Dauerstelle
mit Leben gefüllt werden.

4. Ausblick

Damit sollte dieser Überblick zur aktuellen Diskussion um
die Reform des WissZeitVG gezeigt haben, wie schwierig die
anstehende Aufgabe ist. Der Innovationsstandort Deutsch-
land und der Wissenschaftsbetrieb verlangen nach einem
System, das es begabten Nachwuchsleuten ermöglicht, sich
im Rahmen einer Promotion sowie ggf. einer anschließen-
den Tätigkeit in der Forschung so hochkarätig zu qualifi-
zieren, dass sie in einem nächsten Schritt in der Hoch-
schullandschaft, an außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen oder in der freien Wirtschaft erfolgreich Karriere
machen können. Die Erfahrung zeigt, dass sich vielfach erst
in den Jahren nach der Promotion, wenn Nachwuchskräfte
zunehmend eigenverantwortlich forschen und lehren, he-
rauskristallisiert, welcher Weg der vielversprechendste ist.
In hohem Maße nachvollziehbar ist aber auch, dass junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Karriere und
ihr Privatleben, etwa im Kontext einer Familiengründung,
verlässlich planen können müssen. Von daher ist, auch mit
Mitteln der Regulation, der Versuchung vorzubauen, die
Gesamtbefristungsdauer als Addition aller möglichen Be-
fristungsoptionen unnötig lange hinauszuzögern. Sofern
sich eine Eignung in die eine oder andere Richtung klar
zeigt, müssen die Weichen entsprechend gestellt werden
können.
Hierbei spielen auch der Unterstützungswille und das Stel-
lenmanagement der Universitäten sowie ihre von den Bun-
desländern verantwortete Mittelausstattung eine wichtige
Rolle. Einerseits liegt auf der Hand, dass nicht jedem
Wunsch nach Verstetigung einer Stelle nachgegeben wer-
den kann, sondern das Prinzip der Bestenauslese gelten
muss; nur so können auch nach jedem einzelnen „Qualifi-
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zierungsdurchlauf“ die entsprechenden Stellen für nachfol-
gende Qualifikanten frei werden. Andererseits gibt es aber
zugleich klare Indizien dahingehend, dass der Wissen-
schaftsstandort Deutschland im Vergleich zu anderen
OECD-Staaten seine Universitäten nicht hinreichend aus-
stattet und somit exzellente Nachwuchsleute der Wissen-
schaft verloren gehen. Diese Aspekte sind im weiteren Sin-
ne ebenfalls Teil der hier behandelten Reformdebatte.
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